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Aktenzeichen   

bei Antwort bitte angeben 

 

Sophie Reppenhorst 

Telefon 0211 837-2148 

Telefax 0211 837-2200 

sophie.reppenhorst@ 

mkffi.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Völklinger Straße 4 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-2000 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkjfgfi.nrw.de 

www.mkjfgfi.nrw 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 

706, 709 (HST Stadttor) 

707 (HST Wupperstraße) 

 

 
An den 
Landschaftsverband Rheinland 
- Landesjugendamt - 
50663 Köln 
 
An den  
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
- Landesjugendamt - 
48133 Münster 
 
 
 
 
 
 
Landeszuschuss für Qualifizierung nach § 46 Abs. 5 KiBiz im Jahr 

2025 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in diesem Jahr möchten wir die Landschaft der Kindertagesbetreuung be-

reits zu Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025 über den Landeszu-

schuss für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogisches Personal im Ele-

mentarbereich für das Jahr 2025 informieren.  

 

Insgesamt stehen im kommenden Jahr - vorbehaltlich der Verabschie-

dung des Haushaltsentwurfs 2025 durch den Haushaltsgesetzgeber - 

11.706.300 Euro für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung. Dies bein-

haltet 6.415.904 Euro für den Themenbereich Frühkindliche Bildung und 

5.290.396 Euro für den Bereich Kinderschutz. 

 

Bereits seit 2018 fördert das Land NRW Fortbildungsmaßnahmen für pä-

dagogische Kräfte des Elementarbereichs durch eine Fachbezogene 

Pauschale, die jährlich von Seiten der Landesjugendämter an die Jugend-

ämter weitergeleitet wird. Ziel der Förderung ist die Setzung positiver 

Qualitätsimpulse im Bereich der frühkindlichen Bildung. 

 

In einigen Jugendamtsbezirken wird diese Pauschale noch nicht vollum-

fänglich abgerufen. Aus diesem Grund sind diesem Schreiben eine FAQ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 2 mit Hinweisen zum Abruf der Mittel sowie eine Liste beigefügt, in der er-

sichtlich wird, wie hoch die zur Verfügung stehenden Mittel - vorbehaltlich 

der Verabschiedung des Haushaltes 2025 - pro Jugendamtsbezirk sind. 

 

Ich bitte den Inhalt und den Anhang dieses Schreibens unmittelbar an die 

Jugendämter Ihres Landesteils weiterzuleiten. Weitere Informationen und 

FAQ-Listen zur Verwendung der Fachbezogenen Pauschalen werden 

nach Verabschiedung des Haushaltes 2025 wie gewohnt auf folgender 

Homepage zu finden sein: https://www.kita.nrw.de/personal-qualifizie-

ren/fort-und-weiterbildungen-fuer-den-elementarbereich 

 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Sabrina Idecke-Lux 
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